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Die Ostschweizer Kantone realisier-
ten in den letzten Jahren immer wie-
der steuergesetzrevisionen. Dabei 
zeichneten sich die revisionspakete 
regelmässig durch steuersenkungen 
aus. beispielsweise wurden im Kan-
ton thurgau ehepaare und Familien 
durch die einführung des teilsplittings, 
die erhöhung der Kinderabzüge oder 
die ausdehnung der abzugsfähigen 
Versicherungsprämien bei der ein-
kommenssteuer erheblich entlastet. 
unternehmer, welche zu mehr als 5% 
an einer Kapitalgesellschaft beteiligt 
sind, wurden durch die einführung des 
Halbsteuersatzverfahrens bei der be-
steuerung von gewinnausschüttungen 
merklich gestärkt und bei juristischen 
personen wird der gewinn seit dem 
Jahr 2007 mittels einem relativ tiefen, 
proportionalen steuertarif von 4% er-
fasst. Die gesamtheit der Massnah-
men hat so die standortattraktivität 
des Kantons thurgau im interkanto-
nalen und internationalen steuerver-
gleich wesentlich verbessert. Mit der 
steuergesetzrevision 2008, welche 
auf den 1. Januar 2008 in Kraft trat, 
beseitigt der Kanton thurgau weitere 
schwachpunkte und steigert weiter 
seine steuerliche attraktivität. nach-
folgend wird auf drei ausgewählte re-
visionspunkte eingegangen:

a) Reduktion der Vermögenssteuerbe-
lastung: Für das steuerjahr 2008 gel-

ten erstmals wesentlich erhöhte Ver-
mögensfreibeträge. steuerpflichtige in 
ungetrennter ehe können bspw. CHF 
200’000 für sich selbst und für jedes 
nicht selbständig besteuerte Kind zu-
sätzlich je CHF 100’000 vom rein-
vermögen abziehen. eine Familie mit 
zwei Kindern hat somit bis zu einem 
Vermögen von CHF 400’000 keine 
Vermögenssteuer mehr zu entrichten. 
Für alleinstehende erhöht sich der Ver-
mögensfreibetrag von CHF 50’000 auf 
CHF 100’000. gleichzeitig wurde auch 
die steuerliche belastung des Vermö-
gens gut situierter steuerpflichtiger 
erheblich gemildert. nach Multiplika-
tion des reduzierten proportionalen 
Vermögenssteuersatzes von 1,1 pro-
mille mit dem jeweiligen steuerfuss 
resultieren effektive belastungen von 
2,5 bis 4 promille. Die entstehenden 
entlastungen bei der Vermögenssteu-

er betragen in gewissen Fällen gegen-
über dem Jahr 2007 über 30%. Der 
Kanton thurgau zählt mit dieser Ver-
mögenssteuerbelastung im interkan-
tonalen Vergleich zu den attraktiveren 
Wohnkantonen. 

b) Kapitalleistungen aus Vorsorge: 
insbesondere bei hohen Kapitalaus-
zahlungen aus der beruflichen Vorsor-
ge resultierten im Kanton thurgau bis-
her relativ hohe steuerbelastungen. 
Mit der einführung einer Flat rate tax 
von 2% für Verheiratete und 2,4% für 
alleinstehende (jeweils zu multiplizie-
ren mit dem entsprechenden steu-
erfuss) ergeben sich neu bei hohen 
Kapitalleistungen wesentlich tiefere 
steuerbelastungen als bisher.

c) Kapitalsteuer: bei den juristischen 
personen weist der Kanton thurgau 

im interkantonalen Vergleich seit 
der letzten steuergesetzrevision mit 
einem Kapitalsteuersatz von 0,3 pro-
mille eine moderate belastung auf. 
ab dem 1. Januar 2008 wird nun so-
gar die gewinnsteuer an die Kapital-
steuer angerechnet. Dies führt dazu, 
dass unternehmen in der regel nur 
noch die gewinnsteuer zu entrich-
ten haben. Die Kapitalsteuer fällt nur 
noch an, falls diese höher als die ge-
winnsteuer ist.

insgesamt ist festzustellen, dass 
sich die Ostschweiz im interkanto-
nalen und internationalen steuer-
wettbewerb gut positioniert hat. in 
den nächsten Jahren ist mit weiteren 
steuergesetzrevisionen zu rechen. so 
wird im Kanton thurgau bereits über 
die einführung einer neuen attraktiven 
Flat rate tax zur einkommensbesteue-
rung nachgedacht.

Die steuergesetzgebung befindet 
sich sowohl auf kantonaler als auch 
auf bundesebene im umbruch. es 
empfiehlt sich, die entwicklungen zu 
verfolgen, damit steuerliche risiken 
erkannt und steuerliche Chancen 
rechtzeitig genutzt werden können.
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